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Markt Wendelstein
Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 36

"Seniorenzentrum Wendelstein an der 

Sperbersloher Straße"
maßstab:    1 : 1.000   

datum:        28.09.2016    

bearbeitet:    gb / jw

ergänzt: 

N

VERFAHRENSVERMERKE FÜR DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 30.04.2014 die Aufstellung des Bebauungsplanes mit 

Grünordnungsplan beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 15.08.2014 ortsüblich bekannt 

gemacht.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 1 BauGB                

am 14.08.2014 unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf die Umweltprüfung aufgefordert.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des 

Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan hat durch Auslage vom 18.08.2014 bis 19.09.2014 

stattgefunden.

Zum Entwurf des Bebauungsplan mit Grünordnungsplan in der Fassung vom 16.12.2015 wurden die 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 

08.02.2016 bis 14.03.2016 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der Fassung vom 16.12.2015 wurde mit 

Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 12.02.2016 bis 14.03.2016 öffentlich ausgelegt.

Die Auslegung wurde 1 Woche vorher bekannt gemacht.

Zum Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 30.03.2016 wurden die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 12.05.2016 bis 

01.06.2016 erneut beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 30.03.2016 wurde mit Begründung 

gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 17.05.2016 bis 01.06.2016 erneut öffentlich ausgelegt. 

Die Auslegung wurde 1 Woche vorher bekanntgemacht.

Der Markt hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 27.10.2016 den Bebauungsplan mit 

Grünordnungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 28.09.2016 als Satzung 

beschlossen.
 

(Siegel)
Markt Wendelstein, den .............................

.....................................................
...

1. Bürgermeister
(Werner Langhans)

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan wurde am ............................ 

gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

(Siegel)
Markt Wendelstein, den .............................

.....................................................
...

1. Bürgermeister
(Werner Langhans)

PRÄAMBEL

Der Markt Wendelstein erlässt gem. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung (i. d. F.) der 

Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) 

und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBI S. 458) sowie 

des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 24.07.2015 (GVBI S. 296) und der Verordnung über die bauliche Nutzung der 

Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)  i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBI. I S. 1548) diesen Bebauungsplan als Satzung.  
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Bauernschmitt

 1.4 Dacheindeckung und Dachaufbauten 

  Die Dacheindeckung hat in rot bis rotbraun, grau oder anthrazit (nicht glänzend) zu 

erfolgen. Sonnenkollektoren sind zugelassen und müssen mit den übrigen Dachflächen 

und Dachaufbauten abgestimmt sein. 

 
 1.5 Stellplätze 
  In Gebäuden mit Seniorenwohnungen sind pro 3 Wohnungen mind. 1 Stellplatz 

nachzuweisen. Für Pflegeheime ist 1 Stellplatz pro 10 Betten nachzuweisen. Zusätzlich 

sind Stellplätze für Mitarbeiter nachzuweisen, in diesem Punkt und bzgl. weiterer 

Nutzungen gilt die gemeindliche Stellplatzverordnung. 

 
 
D. Hinweise 
 
 1. Beim Betrieb haustechnischer Anlagen wie Klimageräten, Abluftführungen oder 

Wärmepumpen sind die Immissionsrichtwerte gem. TA Lärm zu beachten. 

Immissionsort im WA: tags (06.00-22.00):   55 dB(A),  

nachts (22.00-06.00):  40 dB(A), 

 
 2. Alle mit der Durchführung des Projektes betrauten Personen müssen darauf hingewiesen 

werden, dass bei Außenarbeiten auftretende vor- und frühgeschichtliche Funde nach dem 

Bayer. Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege 

gemeldet werden müssen. Archäologische Bodendenkmäler genießen den Schutz des 

BayerDSchG, insbesondere Art. 7 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 und 2. 

 
 3. Bzgl. der Versickerung auf öffentlichen und privaten Flächen wird auf die Einhaltung der 

Anforderungen der Versickerungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 

(NWFreiV) i. V. mit den "Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 

Niederschlagswasser in das Grundwasser"(TrenGW) verwiesen. 

 

 
 4.5 Die Rodung von Gehölzen ist nur vom 1. Oktober bis 29. Februar zulässig. Die 

Baufeldberäumung ist nur außerhalb der Vogelbrutzeit (April bis August) oder wenn 

nachgewiesen ist, dass ich auf der Fläche keine Vogelbruten befinden, zulässig. 

 
 4.6 Flachdächer sind zu begrünen. 

 
 4.7 Wo mit dem Nutzungszweck vereinbar sind wasserdurchlässige Beläge zu wählen (z.B. 

Fußwege, PKW-Stellplätze, Terrassen und Hofflächen). Das unverschmutzte 

Oberflächenwasser ist sofern möglich vor Ort zurückzuhalten und zu versickern bzw. im 

Trennsystem abzuführen. 

 4.8 Dem Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan beizufügen, der die 

grünordnerischen Festsetzungen nachweist. 

 4.9 Flächen für CEF-Maßnahmen für die Zauneidechse 

  Im Bereich des Flurstücks Nr. 1078 Gmkg. Wendelstein sind sandige Rohböden und 3 

Steinhaufen aus Natursteinen zu schaffen. Die Flächen sind gelegentlich zu mähen und 

gehölzfrei zu halten. 

 
 4.10 CEF-Maßnahmen für Fledermäuse und Vögel 

Es sind je drei Fledermausnistkästen in drei Gruppen sowie neun Nistkästen für Höhlen- 

und Halbhöhlenbewohner im Waldgebiet auf Fl.Nr. 1010, 1011, 1012, 1013  Gmkg 

Wendelstein anzubringen und jährlich zu kontrollieren und zu reinigen. 

 
 
 5. Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche  

  Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB) 

 
 5.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen 

  Im Bereich der Teilfläche 1 (TF 1) ist ein Lärmschutzwall oder eine Lärmschutzwand mit 

eine Höhe von 2,50 m über Gelände zu errichten. 

 
 5.1 Passive Schallschutzmaßnahmen 

  Für die in dem Planeinschnitt gekennzeichneten möglichen Außenfassaden in TF 2 sind 

gem. DIN 4109 Ausgabe Nov. 1989 entsprechend dem für die jeweilige Fassade 

gekennzeichneten Lärmpegelbereich passive Maßnahmen zum Schutz gegen 

einwirkenden Lärm zu treffen. Im Lärmpegelbereich IV und V sind möglichst keine Schlaf- 

und Ruheräume anzuordnen (Grundrißorientierung). 

  Der Nachweis gem. DIN 4109 ist im Zuge des Bauantrags zu erbringen. 

Von den festgesetzten Lärmpegelbereichen kann bei schallabgewandten Fassaden 

abgewichen werden, wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass (z. B. aufgrund der 

Gebäudeanordnung) auch geringere Anforderungen ausreichend sind.  

 
. 
 
C.  Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. der BayBO) und 

Gestaltungsfestsetzungen 

 
 1.1 Gebäudeform 
  Gebäudevor- und Rücksprünge sowie Winkelhäuser sind zulässig. 

 
 1.2 Dachform (siehe Nutzungsschablone) 

  zulässig: symmetrisches Satteldach, Pultdach, Flachdach.  

 
 1.3 Dachneigung 
  Die Neigung muss zwischen 5 und 22° liegen. 

 

Mähgutabfuhr, ohne Düngung und Pflanzenschutzmittel, an den seitlichen 

Grundstücksgrenzen sind jährlich wechselnd 6 m breite Brachestreifen von der jährlichen 

Mahd auszusparen 
 

  Fl.Nr. 242: Hecke und Laubwald aus standortheimischen Gehölzen mit Krautsaum 

  Maßnahmen: Aufforstung des nördlichen Teils der Fläche mit 100 % Laubholz, krautiger 

Waldsaum mindestens 2 m, randlich 3 m, Waldrandgestaltung mit niedrigeren Bäumen 

bzw. Sträuchern, Bepflanzung des südlichen Teils der Fläche mit standortheimischen 

Sträuchern (Baumanteil 5 %), Belassen der Randflächen als naturnahe Gras-Krautfluren 

mit gelegentlicher Mahd, Pflanzen gem. Artenliste unter B.4.2 

 
  Fl.Nr. 216/3: artenreiches Grünland, Feuchtwiese, Wegsaum, 

  Maßnahmen: Mahd 2 x jährlich ab 1.7. ohne Düngung und ohne Pflanzenschutzmittel, 

Wegsaum im Norden: Mahd alle 3 Jahre mit Mähgutabfuhr ohne Düngung und 

Pflanzenschutzmittel 

 
 4.2 Flächen zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Pflanzgebot Gehölzbestand 

  Diese Flächen sind zu naturnahen, teils geschlossenen (Pflanzgebot Gehölzbestand), 

teils parkartigen Gehölzbeständen zu entwickeln. Hier ist nur die Verwendung 

nachfolgend genannter standortheimischer Gehölze zulässig. Zu bepflanzen sind mind. 

70 % der Fläche. Zulässig ist die Anlage von wassergebunden Fußwegen und 

Sitzbänken. Nicht bepflanzte Teilbereiche sind extensiv als Rasen zu nutzen oder als 

naturnahe Gras-Krautfluren zu gestalten. 

 
a) Großbäume (Qualität HSt 3xv mB StU 14-16) 

Acer platanoides Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 

Quercus robur Stieleiche 

Tilia cordata Winterlinde 

 
b) Mittelgroße Bäume (Qualität HSt 3xv mB StU 14-16) 

  Acer campestre Feldahorn 

  Carpinus betulus Hainbuche 

  Prunus avium  Vogelkirsche 

  Salix caprea Salweide 

  Sorbus aucuparia Vogelbeere 

 
 c) Sträucher (Qualität Str 2xv min. 3-5 Triebe 60-100 bzw. 100-125) 

  Cornus sanguinea Hartriegel 

  Corylus avellana Hasel 

  Crataegus monogyna Weißdorn 

  Euonymus europaea Pfaffenhütchen 

  Ligustrum vulgare Liguster 

  Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

  Prunus spinosa Schlehe 

  Rhamnus cathartica Kreuzdorn 

  Ribes alpinum Berg-Johannisbeere 

  Rosa canina Hundsrose 

  Salix caprea Salweide 

  Sambucus nigra Holunder 

 
 4.3 Pflanzgebote für Bäume innerhalb der Bauflächen  

  Es sind standortheimische mittel- bis großkronige Laubbäume obiger Liste zu verwenden 

(Qualität HSt 3xv mB StU 18-20). Geringe Lageverschiebungen sind zulässig. 

 
 4.4 Die Anlage von Nadelgehölzhecken ist nicht zulässig. 

 B. Textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB, BauNVO und DIN 18005 

 
 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO) 

 
 1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

  Gemäß § 1 Abs. 4 und Abs. 9 BauNVO in Verbindung mit § 15 BauNVO wird festgesetzt, 

dass die nach § 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zulässige Nutzung im Plangebiet 

nicht zulässig ist. 
 
 
 2. Maß der baulichen Nutzung 

  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO) 

 
 2.1 Zahl der Vollgeschosse: siehe Nutzungsschablone 

 
 2.2 Grundflächenzahl GRZ  WA: 0,35 / MI 0,6 

 
 2.3 Geschoßflächenzahl GFZ WA 0,9  / MI 0,7 

 
 2.4 Höhenfestsetzung (§ 9 Abs. 2 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 

  Traufhöhe (Wandhöhe) siehe Nutzungsschablone 

  Gemessen wird von der fertigen Erdgeschoss-Fußbodenoberkante (EFOK) bis zum 

Schnittpunkt Oberkante Dachhaut bzw. Attika.  

 
 
 3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen 

  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) 

 
 3.1 Abweichende Bauweise  (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 

  In der abweichenden Bauweise gilt eine offene Bauweise, bei der auch Einzelgebäude 

oder miteinander verbundene Einzelgebäude bis zu einer Länge 120 m zulässig sind. 

 
 3.2 Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO) 

  Es gelten die Abstandsflächen gem. BayBO, d.h. die Baugrenze darf nur ausgenutzt 

werden, wenn die Abstandsflächen eingehalten werden. 

 
 3.3 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) und Stellplätze sind auch außerhalb der hierfür 

vorgesehenen Flächen gem. den Vorschriften der BayBO  zulässig. 

 
 

4. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung der Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 

 
 4.1 Zuordnung von externen Ausgleichsflächen  

  Dem Eingriff durch die geplante Bebauung werden die Fl.Nrn. 544 und 586, Gmkg. 

Wendelstein und die Fl.Nr. 242 Gmkg. Raubersried sowie eine Teilfläche von 3.696 qm 

der Fl.Nr. 216/3 Gmkg. Wendelstein (Ökokonto seit 2004) als externe Ausgleichsflächen 

zugeordnet. Als Entwicklungsziele und Maßnahmen werden wird festgesetzt: 

 
  Fl.Nrn. 544, Extensiv genutztes Grünland,  

  Maßnahmen: Mahd ab 1.7. mit Mähgutabfuhr, ohne Düngung und Pflanzenschutzmittel, 

6., an den seitlichen Grundstücksgrenzen sind jährlich wechselnd 6 m breite 

Brachestreifen von der jährlichen Mahd auszusparen 

 
  Fl.Nrn. 586, Extensiv genutztes Grünland,  

  Maßnahmen: Ansaat artenreiches Grünland oder Selbstbegrünung, 5 Jahre lang 

Ausmagerungsmahd 2x jährlich, erste Mahd ab 15.6., danach Mahd ab 1.7. mit 
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

vorhandene Grundstücksgrenzen

(mit Flurnummern)

Hinweise

A. Festsetzungen durch Planzeichen

WA

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §16 BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1  BauGB, §4 und §6 BauNVO)  

z.B. 0,6 Grundflächenzahl (GRZ) (siehe Nutzungsschablone)

Pflanzgebot Laubbäume (nicht standortgebunden)

6. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

 und zur  Entwicklung der Landschaft (§9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs.6 BauGB)

7. Sonstige Planzeichen

Allgemeines Wohngebiet
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Entwurf

PRÄAMBEL
Der Markt Wendelstein erlässt gem. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung (i. d. F.) der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(Gemeindeordnung - GO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt 
geändert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586), sowie des Art. 81 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23.06.2023  (GVBl. S. 250), durch § 4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBl. S. 327) und durch Art. 
13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 371), und der Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)  i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), diesen Bebauungsplan als 
Satzung. 
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PRÄAMBEL am 22.01.24 zuletzt aktualisiert

VERFAHRENSVERMERKE FÜR DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

1. Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom ...........die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
als Planungsvorhaben der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am ...........ortsüblich bekannt gemacht.

2. In der Bekanntmachung wurde gem. § 13 a Abs. 3 Nr. 1 BauGB darauf hingewiesen, dass die 
1. Änderung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach  2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll. 

3. Zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes in der Fassung vom ............................
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom ............................ bis ............................ beteiligt.

4. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes in der Fassung vom .................. wurde mit 
Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..................  bis .................. öffentlich
ausgelegt. Die Auslegung wurde am .................. ortsüblich bekannt gemacht.

5. Der Marktgemeinderat hat mit Beschluss vom .................die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes mit Begründung in der Fassung vom ........................ gem. § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen.

 

(Siegel) Markt Wendelstein, den .............................

.........................................................
Werner Langhans
Erster Bürgermeister

7. Ausgefertigt

(Siegel) Markt Wendelstein, den .............................

.........................................................
Werner Langhans
Erster Bürgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplan wurde am ........................ gemäß 
§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Marktgemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen 
Auskunft gegeben. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes ist damit in Kraft getreten. Auf die 
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 
BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

(Siegel) Markt Wendelstein, den .............................

.........................................................
Werner Langhans
Erster Bürgermeister

Biotope lt. amtl. Kartierung LfU
mit Nummer

6632-0036-001

Geltungsbereich der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 36 
"Seniorenzentrum Wendelstein an der 
Sperbersloher Straße" 

vorhandene Grundstücksgrenzen
(mit Flurnummern)989

vorhandene Gebäude

Allgemeines Wohngebiet 

Mischgebiet 

WA

MI

Baugrenze

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
(begrünter Lärmschutzwall innerhalb der Baufläche)

Flächen zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(Entwicklung Gehölzbestand innerhalb der Baufläche)

A. Festsetzungen durch Planzeichen (Auszug)

1. Änderung des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

geplante Gebäudestellung

Flächen für Vorkehrungen zum Schutz
gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
(§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB)
(siehe textliche Festsetzung B.5)

TF1/TF2

Nutzungsschablone

Zahl der  
Voll-
geschosse

Dachform

Art der 
baulichen 
Nutzung

GRZ GFZ

Bauweise

Traufhöhe
  (THmax.)

Hinweise

Die textlichen Festsetzungen werden für den Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes
wie folgt geändert: 

B. Textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB, BauNVO und DIN 18005 
 
 

  2. Maß der baulichen Nutzung 

  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO) 
 
  2.3 Geschoßflächenzahl GFZ WA : 1,05 

 
 

4. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung der Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 

 
 4.3  Flächen zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Pflanzgebot Gehölzbestand 
  Diese Flächen sind zu naturnahen, teils geschlossenen (Pflanzgebot Gehölzbestand), 

teils parkartigen Gehölzbeständen zu entwickeln. Hier ist nur die Verwendung 
nachfolgend genannter standortheimischer Gehölze zulässig. Zu bepflanzen sind mind. 
70 % der Fläche. Zulässig ist die Anlage von wassergebunden Fußwegen und 
Sitzbänken. Nicht bepflanzte Teilbereiche sind extensiv als Rasen zu nutzen oder als 
naturnahe Gras-Krautfluren zu gestalten. Feuerwehrzufahrten sind in wasserdurchlässiger 
Bauweise zulässig. 

 
 4.6 Flachdächer sind zu begrünen und/oder mit PV-Kollektoren auszustatten. 
 

 5. Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche  
  Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB) 
 
 5.2 Passive Schallschutzmaßnahmen 
  Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind so 

auszuführen, dass sie die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-
Maße R'w,ges gem. DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe Januar 2018, Teil 1 
"Mindestanforderungen" sowie Teil 2 "Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 
Anforderungen" (Hrsg.: DIN - Deutsches Institut für Normung e. V.) erfüllen:   

 

Anforderung gem.  
DIN 4109 (2018) 

Für Aufenthaltsräume 
in Wohnungen, 

Übernachtungsräume 
in Beherbergungs-

stätten, Unterrichts-
räume und Ähnliches; 

Für Büroräume 
 und Ähnliches 

gesamtes bewertetes  
Bau-Schalldämm-Maß 
R'w,ges in dB 

La - 30 La - 35 

 

Mindestens einzuhalten ist: R'w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichts- und Büroräume und 
Ähnliches;  
 

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges sind in 
Abhängigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche 
eines Raumes Ss zur Grundfläche des Raumes SG mit dem Korrekturwert KAL zu 
korrigieren. 
Bei Räumen die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können und die über 
Fenster belüftet werden, bei denen zur Nachtzeit der Beurteilungspegel außen vor 
dem Fenster über 45 dB(A) liegt, sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen 
vorzusehen, bei denen eine ausreichende, fensterunabhängige Belüftung 
(Nennlüftung) der Räume bei geschlossenen Fenstern sichergestellt ist. Die 
Schalldämmung der Lüftungseinrichtungen ist ebenfalls nach DIN 4109-1:2018-01 zu 
bemessen. 

 
 
C.  Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. der BayBO) und 

Gestaltungsfestsetzungen 
 
 1.3 Dachneigung 
  Die Neigung muss zwischen 2° und 22° liegen. 
 
 
D.  Hinweise 
 
 4. Textausgaben der DIN 4109:2018-01 - Teil 1 und 2 sowie der DIN 18005 Teil 1, 

Schallschutz im Städtebau, mit Beiblatt 1, Juli 2023, liegen gemeinsam mit dem 
Bebauungsplan zur Einsicht bereit. 

  Die maßgeblichen resultierenden Außenlärmpegel La sind in der Anlage 4 der 
schalltechnischen Untersuchung, IBAS-Bericht Nr. 14.7615-b02, vom 19.04.2024, 
dargestellt. Die Bereiche mit Beurteilungspegeln von > 45 dB(A) nachts können den 
Anlagen 2.2, 2.4 und 2.6 des vorgenannten Berichtes entnommen werden. 

  Bei der Neuerrichtung und Änderung von Bauvorhaben und Nutzungen ist mit der 
Bauaufsichtsbehörde die Erstellung und ggf. Vorlage eines Nachweises zum passiven 
Lärmschutz abzustimmen. 

 
 
In den übrigen Punkten gilt der wirksame Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 36 
„Seniorenzentrum Wendelstein an der Sperbersloher Straße“ unverändert weiter. 
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